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I . Ml) N Ob1iALÜ0nibu8 und
SKuld - Verschmbungen hoher Per -
sonen / und zwar / wie man wegen vereinen
grossen Herrn vorgeschossenen Gelder / des¬

sen Unterthanen sich soll Bürglich
verschreiben lassen .

On Gottes Gnaden / rc . Bekennen vor uns und
unsere Erben /

N 8.
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Vl8 . Hier wird weiter fortgeschrieben / wie in unsers HandelS -
eorrelpanäenten ersten Theil psx . 4Z8 . gemeldet .

Die Bürg - Leistung geschiehet folgender Gestalt .

Damit aber mehr gedachterdl . dl . seines darleyhenS
halber desto mehr versichert seyn möge / so haben wir zu
selbst schuldigen Bürgen / alle unsersAmts dl . Unter *
thanen gestellet / immassen sich dann dieselbeinsonder «
heit darüber verpflichten und eine BürgfchaffkS -Ver *
schreibung darüber zu geben anerbeten haben / daß dem
creäirori auf begebenden Nohlfall wegen aller Unko¬
sten und Schaden / da derer einige daraufgehenwür -
den / ( welches doch ob es GOTT will / nicht geschehen
soll / ) sich an ollen ihren Gütern / liegenden und fahren *
den zu erholen / auch sich seines besten Gefallens zu ge«
brauchen / Haupt »8ummam , Zinse und Schaden / so
hoch dieselbe auf seyn Uqviäirtes Angeben sich erstre¬
cken würden / daraus in Grund bezahlt zu machen er¬
laubet / und zu dem Behufs ihme solche Güter zu ver *
alieniren / zuverpfänden / oder gäntzlichzuvcrkauffen/
freygelassen styn soll / darwider uns und unsere Erben /
auchsiedie mit - befchriedemBürgen nichtschktzensol¬
len einigerley Recht und Bebe >ff / wie die Nahmen ha «
ben / oder erdacht werden mögen / sondern wollen uns
derselben vor uns und unsere Mitbeschriebene gäntzlich
verziehen und begeben haben / treulich und ohne Ge *
fährrc .

ii . Rück - oder Gegen - obitz ^ on ei¬
nes Fürste » / an einen Kauffmann

der Geld vor ihm ausgenommen .

On GOttes Gnaden wir dl . dl . Hertzog / be *
kennen hiemit vor uns / unsere Erben und Nach *

komme «
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kommen / daß aufvorhergrhendes unserS gnädiges An¬
finnen unser besonders lieber Getreuer / bep N . N . in
Franckfurt 4020 . Rchlr . vermög seiner darüber aus¬
gegebenen Obligation ausgenommen / und uns die¬
selbe hinwiederum vvrgeliehen / sagen dervwegen er -
meldten weil die erst -berührte Summa der vier
tausend Rchlr . zu unfern hoch angelegenen Sachen
und besten Nutzen wohl überantwortet empfangen /
inKraffkdiesesBciefeshiermitqvit/ ledig undlvßbev

^ unfern Fürst ! . Worten zusagend und versprechend /
da mehr gedachten n n solche Summa entweder
gantz oder halb wieder aufgeküudiget würde / daß wir

! vach vorhergehender eines halben Jahrs Lvßkündi »
! gung / dieselbe zu jederzeit gebührlichen und mit Danck

Matten / auch inmirrelst aus unserer Renr - Kammer
so lange die Haupt - Summa gantz oder zum Theil
unabgelöst stehen bleibet / jedes Hundert mit 6 . pro
Oem . verzinsen zu lassen / und ihm aller Ans -
Unkosten und Schadens gäntzllch schad -lvß zu halten /
damit er aber dessen allen destomehr gesichert sepn mö¬
ge / als haben wir ihm zu einen rechten Unterpfand
eingesetzet und verschrieben / versetzen und verschrei¬
ben ihm auch in der allerbeständigstenForm undMaaß
als solches zu Recht immer geschehen soll / kan oder
mag / die Zins und Gefälle in unfern Amt n der

! Gestalt / ob sichS über Verhvffen zutragm solle / daß
! vvrbenanntes Anlehn aufgekündiget / und wir das¬

selbe nicht erlegen thäten / soll er alsdann Fug und
Macht haben / sich an besagtes verschriebenes Unter¬
pfand zu halten / seines besten Gefallens sich dessen zu

! gebrauchen / Haupt -Summam / Zins und Schaden /
! so hoch dieselbe auf sein liyvistmes 'Angeben sich er -
' strecken möchten / daraus zu erholen / befehlen auch
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hremik unfern jetzigen Kammer - vireÄeur , dieserun -
serer Verschreibung / bis so lange dieselbe getilget und
gäntzlich eingelöset / ihren Jnnhalt gebührlich nach ,
zukommen / und die Abzinsen jedesmahl bep Verfall«
Zeit zu entrichten / so wir in seiner Rechnung xsM ren /
und rhn desfals schad - loß halten wollen . Urkundlich
haben wir unser Fürst !, vecret an diesen Brtefauf,
drücken lassen / und denselben mit eigenen Händen un »
terschrieben . Geschehen und gegeben / rc .

m . Neue Fürstliche Obligation , hon
anderer und alter Schulden her¬

rührend .
As^ On GOtteSGnaden wir N . n . bekennen hier «

mit / vor uns und unsere Erben rc . nachdem der
Wohl - Edle / Groß ' Achtbahrerc - !>l . i^ . Kauff . und
Handels - Herr in N. unfern Oenersl ^ sjor Kl.
di . bey seinen Durch - ^larck gegen extrsämen
Schein / rooO . Rthlr . zum Behuffunsererlrou -
xen vorgeschossen / daß wir solches Vorleihen nicht
allein mit gnädigen Danck erkennen / sondern auch
wie es in keßarä unserer / und zu unseren Dienst ge ,
schehen / solche gebührlich zu erstatten / schüldig sepo ;
Hviriren demnach besagten solcher zwey tau¬
send Rthlr . wegen / mit Verzeihung derLxception ,
non numeratL pecuniX , gebührlich / gereden /
versprechen und geloben auch hiemit bey unfern Fürst ,
lichen Worten / daß wir solche Summam der iooo .
Rthlr . an Herrn n . n seinen Erben / Erbnehmen
oder wiffenlichen Jnnhabern dieses uvserS Briefes
von varo an innerhalb eines Jahrs in 8pecie bene -
benst 6 . pro Lent , Intereile erlegen und bezahlen wvl «
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len / treulich und ohne Gefährde . Urkundlich haben

wir diese Obligation wohlbedächtlich und gutwillig

unter unserer eigenhändigen Unterschrifft / ausgeferw

get / und unser Fürstl . Hand ' 8ecret darunter drücken

lassen . So geschehen / rc .

d^ 8 . Es wird auch offt die daulul eines « er «
pfändeten Guts folgender Gestalt eingerücket .

Und damit unser Gläubiger desto mehr gesichert

feyn möge / so verschreiben wir ihm hiedurch in Ipecis

und insonderheit / unsere Vogtep ^ . Nunddarzuer «

kauffte undgeschlagene ^ . GütermitallerEin - undZu -

gehörung / nichts davon ausgeschless n / laut Jnnhalt

> des Invenrarü UN d Erb - Registers , wollen auch unfern

> jetzigen und künffngen Vorsteher derselben Vogtey

und Güter hiedurch und Krafft dieses aufden Fall der

Nicht - Haltung / an gedachten unfern Gläubiger N

gnädigst verwiesen und versichert haben / thun das auch

hiemit in Krastt dieser unserer offenen Bewilligung

und Verschreibung auf das beständigste / als eSgesche -

hen kan und mag .

Solte nun anBezahlung und Richtigkeit alles ob¬

beschriebenen gar oder zum Theil Unser oder Un -

^ serigen halber einiger Mangel oder Säumniß

! erscheinen / auf denselben Fall geben wir unserm clre -

äirori , seinen Erben oder Annhabern dieses Briefes /

Macht und Gewalt / sich Vis execuriva ausser eini¬

gen gerichtlichen krocels allermassen wie in einer

Gerichtlichen / Bekannten und Erkannten oder ge -

urtheilten / und in rem ^ uäicatam ergangenen Sa -

> che / gegen blosser Vorweisung dieser unserer Ver .

> schreibung oder derselben glaubwürdigen Viälnms ,
sich
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sich aus den Special - Unterpfand der Vogtey / und der
dazu geschlagenen Güter etgenesWillens und Gefal¬
lens zu erholen und bezahlet zu machen / und davon
nicht zu welchen / darum auch dre Special - Unterpfand
welker nicht verpfändet noch verschrieben werden soll /
bis Capital , Zinse und Schaden gäntzlich entrichtet
worden .

rv . Eine neue und geänderte obii§ä-
tioli , sonst Novation genannt .

M ^ Jrvon GOeees Gnaden / rc . bekennen hiemit .
Demnach sich der Edle und Veste Kaussund

Wechsel - Herr bey uns in Umerthanigkeit an¬
gemeldet / und um Bezahlung derjenigen zooo .
Gulden / welche er unfern sel . Vettern / Hertzvges
Fciederichs Durch ! , ^ nno 1685 - den io . Zsnuarii
vvrgeschossen / Ansuchung gechan / wir auch solche
Schuld Post / welcheuns in der Theilung zugesallen /
allerdings geständig / besagteren aber sich gutwil ,
lig anerboten / nicht allein alle die daraufgewachsene
Zins - keüanten bis auf gegenwärtiges Jahrs 10 .
Zanuar . gäntzlich fallen / und das Capital noch 6 .
Jahr lang / gegen Land üblicher Verzinsung / als von
jeden hundert 5 . stehen zu lassen / daß wrr mit diesen
unlerthänigen Erbieten nicht allein allerdings wohl
zu frieden / sondern auch des gnädigen Erbietensge¬
dachtes Capital , als unsere eigene Schuld nach Ver¬
lauf der 6 . Jahr / an rechten Gehalt / Schrot und
Korn / des Heil . Römischen Reichs Müntz -Ord -
nunggemäß / in Rthlr . zu bezahlen . Inzwischen aber
bis dahin jährlich aus unsere Renterey verzinsen zu
lassen / wogegen uns keine Wohlthat des Rechtens /wie
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wie sie auch Nahmen haben mag / Wen kan und
soll / rc .

v . Mahn - ^ uppiic an einen Fürsten.
Durchlauchtigster Hertzdg / gnädigster Fürst

und Herr !
WWr . Hochfürstl . Durch !, geruhe gnädigst sich
M von mir erinnern zu lassen / welcher Gestalt die

taufend Rthlr . die ich deroselben / laut derv eigenen gnä¬
digen Handschrifft / verwichenen Jahr im vor¬
geschossen / nunmehro schon in den dritten Monatver -
ftllen . Wann ich aber solche Gelder anderwms zu
emplo ^ ren sehr nöhtig habe / als gelanget an Ewr.
Hochfürstl Durch ! , mein unterthänigstes Bitten / dero
Kammer . vireÄori gnädigen Befehl zu ercheilen / daß
er mir fördersamst besagtes csxiral , samt den verfalle¬
nen Zinsen bezahlen / und dagegen Ew . Hochfürstl.
Durch ! . Obligation , samt Qvirung zurück empfan¬
gen . Hierzu nun mich verlassende / verharre ich in
tieffster Devotion , Lcc.

vi . Ein anders / mit Überreichung
Kayserl . kromotoriullen ,

k . k .
!>Wr . Hochfürstl . Durch !, werden ' aus unter¬

schiedlichen meinen unterchänigst übergebene »
Zvlelnoriglien die SoIIicitation meiner deroselben

i vor z . Jahren vorgeschossenen 6200 . Rthlr - ersehen
haben . Wann ich aber solches bis anhero / auch nicht
einmahl die dafür verfallene Zinsen / welche doch / laut
Copeylicher Beplage / Euer Hochfürstl . Durch ! - ei -

-Vvo M



Van
genhändigen Obligation , svttriHe zu bezahlen ver¬
sprochen worden / erhalten können ; Indessen aber mir
unmöglich fallen will / besagte Gelder länger aus mei¬
ner Handlung zu entbehren / als habe ichMchzuder
Römischen Käyserl . Majest . unsern allergnädigsten
Käyser und Herrn wenden / und um ein Verschreiben
an Ew . Hochfürstl . Durchl . welches in tieffsterkeve -
rentz hiermit überreiche / aller - untmhänigste Ansu -
chungthun müssen / deralleruntenhänigstenHoffnung
lebende / daßsolches bey Ew . Hochfürstl . Durch ! . so
viel Lonüäeration finden werde / daß sie mich endlich
gnädigerhören / und mit gnädiger Veranstaltung zu
meiner Bezahlung erfreuen werden / solches in aller
Umerchänigkeit / um dieselbe wieder zu verschulden / bin
ich jederzeit willig und bereit / re.

VII . Lvßkülidigllilgö - Schreiken /
eines Capitals .

!>W - Hochgräfl . Lxceilence werden sich noch
„ r gnädigst zu erinnern wissen / welcher gestalt in

der ( über die Ew . Hochgräfl . Lxcellence /^ o . 1706 .
vorgeliehene zwey tausend Rchlr . ausgestellten ) Obli¬
gation beyden Theilen ausdrücklich die Loßkündi -
gung besagtes Kapitals , wann es nur gebührender -
massen 6 . Monat vorher gefchiehet / freygestellet wor¬
den . Wann ich nun meiner Gelderjetziger Zeit / da
ich die Bezahlung und krovianrirung der Käyserl .
Armee auf mich genommen / selbst groß nöhtig habe/
als gelanget hiemit an Ew . Hochgräfl . LxcellencL ,
mein unterthänigstes Lvßkündigung - und Vitt -
Schreiben / die gnädige Verfügung zu thun / daß ich
obbesagteS Capital von äaro innerhalb in 6 . Monat /

samt
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samt denen verfallenen Ansen / unfäumig gegen Lxträ^
äirung meiner Qvitung und Ew . Hochgräfl . Lxcel .
lence obiiZarivn möge zu empfangen haben . Hier¬
zu nun mich verlassende / verharre ich / rc.

VIII . 8uxp ! / c um ein Fürstliches Vor-
Schreiben / an einen andern Hof/

wegen Schuld , Sachen.
k . k.

Hochfürstl . Durchl . gebe unterthänigstzu
vernehmen / welcher gestalt des Hertzogs Carls

von dl . Durchl . mir / laut feiner eigenhändigen
Hand ' Schrifft / schon seither zwep Jahren 500 .
Rthlr . schuldig ist . Wann ich nun desfalS unter¬
schiedlich / aberallemahl vergeblich / um die Bezah -

! lung lolliciriret / und als ein Kauffmann meine Gel ,
der bester in dlleZociis anwenden kan / als daßichsol «
che so fruchtlos ausstehen lassen solle. Als gelanget an
Ew . ' Hochfüsil . Durchl . als meinen gnädigsten
Herrn und Landes , Vater / meinunterthänigstesEr -
suchen und Bitten / mir mit einen kräffngm Vor¬
schreiben an gedachten Herßog Carls Hechfürstliche
Durchl . zu Hülffe zu kommen ; Ich lebe der Hoffnung /
daß solchesfo guten LE haben werde / daß ich da¬
durch zu meiner Bezahlung gelangen möge. Hier¬
über nungnädiger Erhörung michgetröstend / verhar¬
re ich / rc .

IX . Einander Memorial , umhulffliche
Hand in Schuld - Sachen .

-̂ W . Hochfürstl . Durchl . lassen sich küpxllcan -
Ovo L Zo

*
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äovon mir vortragen / was Massen dero Müntz Mei «

ster zu dl . dl . in unterschiedlichen Posten bis aufLvoo .

Rchlr . 8pecies von mir bekommen / welche ( weil ich bis

anhero die Valutam Nicht wieder davor erhalten kön «

iien / ungeachter sich solche in vier Wochen / mitgebüh -

render L . aßio , herbeyzu schaffen / lautseineseigenhän¬

digen Wechsel - Briefs / anheischig gemacht ) mit

Rent / Unkosten und .̂ gio , bisaufr6oo . Rkblr . laut

beygehender Rechnung / aufgelauffen . Ob nun wol

gemeldter Müntz - Meister excipienäo verbringen

möchte / daß er solches Geld nicht pnvsto nomine

ausgenommen / oder in seinen Nutzen verwandt / soni

dern solches zu den Fürstl . Müntz - Wesen gekommen ,

so kan mir solches doch keineswegs prHuäiciren / sinke «

mahl er bey der Aufnahm des Gelds in seinen eigenen

Nahmen mit mir contrskiret / des Fürstl . Müntz «

Wesens kerne Meldung gechan / auch den Wechsel «

Brrefaufsichallein gestellt . Wann mir nun eineso

nahmhaffte 8umms länger zu entbehren , unmöglich

fallen will / als gelanget anEw . Hochfürstl . Durch ! ,

meinunterthänigstes Bitten / gedachtenMüntz -Mei -

sterdahin anzuhalten / daßerohnefernerevilLtionmir

gerecht werden müsse / rc .

Wolke man durch dlotsrienund Zeugenein Fürstli¬

ches Vorschreiben bev einen andern Hofmssnuiren

lassen / könnte 8ckeäuls keyvilmoais solgmdek

Gestalt eingericht werden :

X.
wohlgelahrter Herr

^ ^ ^ Jeweil ich an Se . Fürstl . Durchl . von dl . dl .
bevverwahrtes Ke5crir >rumzu inssnuirennöh -

tig
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tigerachte / jo ersuche den Herrn Ilorsrium dienstlich /

er wolle sich nebst zwkyen Zeugen / oder mit Zuziehung

eines blotarii aäjunÄi loco äuorum teüium nach

bl . bi . verfügen / uns Hochgedachte Jbr . Durch ! , oder

in dero Abwesenheit der Hochfürstl . Regierung das

! kelcriptum gebührmdinünuiren / und eine gnädige

I Resolution darauf geziemend bitten / eine Kecipists

' fordern - und bedürffendes Falls ein vocumentum - ,

^ jnprobante forma , über alles / was vorgegangen /

> ausfertlgen / welche Mühwaltung ich danckbarlich er «

kennen will / der ich / unter Ergebung göttlicherOb ,

^ Hut verbleibe

Des Herrn
Dienstwilligster

bl . bl . den - - bl . bl .

XI. Bitt - Schreiben / um das Mr -
längern eines loß gekündlgten

Lapitalä .

Mein Herr '.

§ ) 5Us dessen an mich abgelaffenen Schreiben ( oderKiller , item von denen gestriges Tages bey mir

gewesenen Cantzeley « Bolen ) habe ich die Loßkündi «

gung der mir vor einem Jahr vorgeliehenen tausend

Rthlr . und daß ich solche innerhalb 6 . Monat erlegen

solte / vernommen . Nun weiß lch wvl , worzu mich

meine ausgegebene Obligation und die Billigkeit ver «

pflichtet / solte mir auch nichts liebersseyn / als wann

ich meinem Herrn / wie ichwolwolte / mit prompter

Bezahlung begegnen könnte . Wann aber demsel¬

ben rumTheil der Zustand meiner Handlung selbst be -

Ovo z kannt /
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könnt / und daß jetzt der Preis der Weine und Brandt ,
wem , in welchen doch mein meistee (^ pitsl stecket / ß>
schlecht , daß ohne grossen Verlust / ich des Herrn seine
Gelder nicht heraus zu ziehen getraue .

Als gelanget an demselben mein freundliches Crsu «
chen / m »r so che noch 6 . Monar über den aufgekündig ,
ten lermm zu lassen , ich verspreche alsdann solche vH ,
ne fernere L Kündigung / danckbarlich / nebenst gebüh ,
render Interesse , zu entrichten / und die mir darunter
erzeigte kaveur Lebenslang mit allen Danck zu erken ,
neu / der ich / in Erwartung geneigter Willfahrung /
verharre rc.

XII. Ein anders / da man der Zahlung
wegen Anweisung thut.

Mein Herr !
HA Ann ich die Ursache der mir koßgekündigten tau ,

send Rkhlr . der jetzigen schlechten Zeit/ bey wel ,
cher jedermann vor seine ausstehende Gelder Sorge
trägt , zuschreibe / indessen aber meinen Herrn solcher
Loßkündigung wegen gern ehrlich begegnen welke / zu
baaren Mitteln aber nicht zu rahten weiß / als habe hie ,
Mit osseriren wollen eine Obligation , groß IOOO .
daserste Geld , jährlich z . pro Lenk tragende / indi . kl .
Haus beleget / ferner einen Garten vor dem neuen
Tler , 6oO . Rchlr . t3xirt / der Rest könnte an baaren
Gelds gegeben werdem wann mein Herr solchergestalt
mit mir friedlich ftpn wolte . Hieraufdessen Antwort
gewärtig bleibende / verharre ich rc .
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XIII . H3N8äÄior »8 - Kecels jn

Sachen / mit einer Fürst ! . Rent -
Kammer aufgerichtet .

Ou wissen sey hiemit . Demnach bey der,' F8rstl .
Kammer allhier zuK . di . derlir . Herrin ,

Kauff- und Handels -Herr / seiner an diesem Hofha¬
bender Forderung halber / eine Rechnung / groß von

^ 6700 . Rthkr . eingegeben / in solcher aber unterschied «
! licher Posten wegen ein und andere kemonttrarion
^ geschehen / ihme auch der ( in dergleichen Forderung )

von andern mercklich geschehenen Nachlaß / vorgehal ,
ren worden / seist endlich auf gepflogene Handlung die
Vergleichung dahin gedpen / daß demselben für vbbe -
meldte 6700 . Rchlr . fünff tausend Reichsthaler in al¬
len / undzwarinzweylerminen , als 2.500 . bevor¬
stehenden Ostern / und noch 2.500 . bevorstehenden
Mckae1i , in guten gangbaren Courank - Geld selten
bezahlet / und damit alleseine ? rLrenüones gäntzlich
genlgetund vergnüget seyn .

Wann nun gedachter Herr n. solches mit
! Danck accepriret und angenommen / als seynd die¬

ser IransaLKon wegen zwey gleich - lautende Lxem -
xlariÄ unter Fürst ! . Hand und Siegel ausgefmiget /
von N. n . mit unterschrieben / und ihm eines zuge -
siellet worden / welches dann bey Erhebung des letz¬
ten lerminis , nebst gebührender Ovuung und al¬
len OriAMLl - Oocumenten wieder ausgeanlwortet
werden soll . So geschehen !§ . ra . den 6 . ^ xril . ^ 0 .
- 709 -

S00 4 XIV .
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XIV. Ausflihrüche Fürstl . Qbltung
über eines Hof- ^ uKors übergebene

Rechnung .

^ s^ On Gottes Gnaden / rc . Urkunden und beken ,nen biemn vor uns / auch alle unsere Erben und
Nachkommen / daß nachdem unser HofkaÄorund
lieber getreuer bl . bl. seine dies Jahr über unser
Hof-kaHor -Amt geführte Rechnungen / in Einnah¬
me und Ausgabe bejahend / bis diesen i6 . OLkobr . in -
clukve übecqeben und vorgeleget / auch dabey unter «
chänigst um forderliche Abhörung / auch nach Recht «
befindurig um 6enerZI - Qvimng derselben / ange «
Lucht und gebeten / so wir dann allerdings auch billig
befunden / und ihm darunter gnädigst zu willfahren /
gesinnet gewesen / daß wir demnach mit Zuziehung
nnsers Hof-Marsckalls bl . bl . wie auch unftrs Kam¬
mer -Misters K bl . berührte Haupt -ksÄone und
Schluß Rechnung / in eigener Person allhrer zu bl. bl.
auf unserer Fürst ! . Rentekey gestern Vormittag für »
genommen und reviäiret / da dann besagte Rechnung /
in Einnahme und Ausgabe von Posten zu Posten sich
richtig befunden / allermaffen wir ein Lxemplar der¬
selben mit fleißiger Aufmerckung selbst entgegen ge¬
halten / und mit unterschiedlichen Summarischen
Ausziehen collarionirt / besehen / erforschet und er¬
wogen/ darauf alle und jede Ausgaben / von gering¬
sten bis zum grösten / mit unterschriebenen Befehlen/
Verzeichnissen / Zettuln / Abrechnungen / special L2vi -
turigen / Bekannm ffen und andern nohlwendigen Zu -
behönmaen und Bescheinigungen / gebührlich und
nob , dürft ig belegen / bestücken / erklären und verant¬
worten lasten . Weil
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Weil nun hieraus besagten unsers Hvf . kaÄors

getreue Dienste / rahtsame E ' nkauffung / gebühren¬
de Nachlebungen unserer Oräres und Befehle gnug -
sam zu ersehen gewesen / a !S erklähren wir hiermit un ^
fern gnädigsten Gefallen und Vergnügen über besag¬
te Rechnung / welche wir auch mit eigener Hand un¬
terschrieben / und vor richtig gehalten / auch unfern
Kammer - Meister anbefohlen / die ihme dl . dl . Hof«
ruHor noch xr . 8aläo der Rechnung zukommende
Z56 . Rthlr . gegen Qvitung auszuzahlen ; Thun
auch vor uns / alle unsere Erben und Nachkommen /
mehr erwehnten unfern Hof-kaÄor , dessen Erben
und Erbnehmen / oder wem dieses mehr belanget /
darunter verwandt / und dieser Qvitung bedürfftig
seynmag / benannter Schluß - Rechnung halber / hier¬
mit und in Krafft dieses jetzo als dann / und dann als
jetzo / gantzvollkömmlrch / würcklich ohne einigen Aus¬
zug / Vorbehalt / Bedingung / Anhang oder Lxce -
xtion , pure wie sichs nach recht üblichen Gebrauch
und Gewohnheit eignet und gebühret / auch zumkräff -
tigsten geschehen soll / kan oder mag / gäntzlich frey /
qvitund loßzahlenund sprechen / derhalben an ihm /
oder dessen Mit -Verwandten / keinen persönlichen
oder dinglichen Zuspruch noch Forderung / weder
durch uns oder unsere Erben und Nachkommen / in
oder ausser Rechtens / auf einerlei ) Weise noch We¬
ge / wie das Nahmen haben / oder erfunden werden
mag / nimmermehr vorzunehmen / zu haben oder zu
gewinnen / sondern wir verwilligen hiermit wissent¬
lich und woblbedächtlich / bey unfern Fürstl . wahren
Worten / Treuen und Glauben dieses alles stet und
fest zu halten / darwider nichts zu thun noch zu schaffen /

! oder gethan zu werden / zu geben / sondern es bey die -
-Ooo 5 ftr
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ser unserer Haupt -Qvitung und /^ stecurarion endlich
bleiben zu laffen / auch oft ernannten unsernHof.kaÄor
Kl . Kl . dessen Erben undMit - Verwandten / dabey ge -
genmänniglich / Fürst !, zu vertreten / Handzu haben
und schadloß zu halten / und nachdem er in unser Be¬
stallung / nicht allein treu zu verharren / sich verpflichtig
erkannt / sondern auch die gantze Anschaffung / In -
tpeLbion undvireÄion unsererHof-I^ iierantr »wie
biöhero also auch hinführo zu vertreten / sich nochmahl
unterthänigst erhöhten / als versehen wir uns / er werde
und soll also in seinem Amt verharren / und dabey seinen
fchüldigen treuen Fleiß / wie bisherv gnädig vermerckt /
anwenden / dagegen wollen wir ihm versprochener
Massen in ummhänigster Vorkragung und Erinne¬
rung notwendiger Sachen und Puncten zu unjern
selbst Besten / jederzeit gnädig hören / darauf nicht al -
lein schleunigst verordnen / sondern auch hierunter al¬
lenthalben / wie vormahls Fürst ! , schützen und Hand¬
haben / und solche unterthänigsteBezeugung ' jederzeit
mitgnädigster kUveur erkennen / getreulich und ohne
Gefährde / rc .

XV. Kauffleute » ciriren / UNI
Weg -Besserung .

/VUer Hoch ' Fürstl . Durchl . haben Ends -Be
^ nannte / durch und in dero Länder commerci -
rende Kauffleme / unterthänigst zu verstehen geben
wollen / welcher Gestalt die Land Strassen zwischen
Kl . n . und N . so grundlvß und verdorben / daß weder
Fracht -Wägen noch Land -Kutschen daselbst beyübe -
len Wetter xasüren können ; Wann nun solches /

Mm
MM

M K
WoM

A -clilj

KW

W -g-jvgkl
N gtiree>

«ÜtW



und Schuld Verschreibungen 955
zu nicht geringer SchmählerungEuer Durch ! . Zoll

j und Geleits Imraäen gereichet / indem dieFuhr -Leute
> durch das bi . dl . Gebiet andere Um Wege suchen /

der Kauffmann aber selber dadurch ^ raviret wird /
weil er soviel höhere Fracht bezahlen muß / und sein
Gut später habhafft wird ; Als gelanget an euer Hoch ,
Fürstl . Durch ! , unser unterthänigstes Ansuchen und
Bitten / dero Amrmann zu N . N . anzubefehlen / daß
er forderfamst zu Verbesserung solcher allgemeinen
Land - Strassen / Anstalt mache / wie nun solches zu
Euer Hoch Fürst ! . Du rchl . eigenen Vesten / insonder ,
heit aberzu Verbesserung dero Landschafften gereichet /
als bleiben wir umsovieleher gnädiger Erhörungge -
wärtig / rc .

XVI . Fürst ! Patent , fvegen des Saltz -
Klonopolü , so einem Kauffmann gegen

Jährlicher Erlegung gewisser Gelder verliehen
worden .

MÄ On GQttes Gnaden wir rc . Demnach die um
« LA umgängliche Nohtdurfft erfordert / bey diesen
schlechten Zeiten und aussenbleibenden Einkünfften Key
unserer Rem -Kammer / auf zulässige Mittel und
Wege zugencken / wie etwann ohne Beschwerung un¬
serer getreuen Unterthanen Nutzen geschaffet / und
der benöhtigte Unterhalt zu unserer Fürstl . Hof.Hale
tung erlanget werden möge / inzwischen aber der Ehr ,
bahre und Wohl fü ^ rnehme dl . dl . unser lieber 'Ge¬
treuer sich bey uns angegeben / und einen ziemlichen
Vorschuß unserer Fü stl . Rent ' Kammer zuthun / sich
vKeril et ; Wann ^ ir ihm dagegen seineAembour -
lemenr aus unsem Saltz - Merck zu dl . dl . wieder
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zu nehmen / und daß er detsVerkauffsvlchesSaltzes
5 . Jahr lang in unfern Fücstenthümern / Grasschaff¬
ten und Ländern zu einer gewissen laxs alleine haben
möchte / gnädigst vergönnen wvlten / welches sein Be¬
gehren einzuwilligen wir auch allerdings rahtfam und
nützlich befunden / und dannenhero ihme ooerwemer
sonsten von seinentwegen dazu bevollmächtigen / oder
sein R - cht ceäiren und rransxortiren möchte / solchen
Saitz -Hanoel auf 5 . Jahr nach einander ( anzufan «
gen dielen dl . dl . und sich endigende änno dl . i>l . )
gantzalleinzu treiben / zugcstanden und vergönnet ;
als befehlen wir unfern Bürgern in dem Slädren /und
denen Untertanen aufdem Lande / sich keineswegesge -
lüsten zu laffen / anderwertS Saltz / esseyentwederzur
Nohkdurffc chrer Haushaltung / als auch zu fernem
Vertrieb und Aushäckerung / als allein von »hn und sei¬
nen hin und wieder bestellten Saltz ^ aÄoren zu kauf-
fen - Würde sich aberjemandhalsstarrig und unge¬
horsam dargegen erweisen / und daß er fremde Saltz er¬
handelt / berreffen lassen / aufsvlchen Fall soll nicht allein
genaue Aussicht und Bestellung gemacht / sondern ee
auch mit Lonsiscation desSaltzes / und andern will «
kührltchenunausblerblichen Straffen belegttundan¬
gesehen werden / und damit sich niemand mit derUn-
wiffenheit zu behelffen / haben wir verordnet / daß solcher
unser gnädigster Befehl durch biß offene karenr soll
kund gemacht werden / rc .

XVII . X4omoiioi , ivegcn Mnehmuiig
eines gewissen Bergwcrckes / wie solches

bep der Obrigkeit zu übergeben / undmuwns
rNursnäis einzurichken .

k . k .
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? . k .

AfN Euer Hochfürstl . Durchläuchtigkeit gelanget
unser unterthänigstes Suchen / daß wir « ebenst

den Berg -Meister n . n . mit den Bergwerck des OrtS
ein Metlwegs in Begriffdes Circuls / und was derselbe
per vlLmerrum in sich hielte / dergestalt belieben / und
zur Muhtung zugelaffen werden möchten / an den Ort
undEnden / binnen derMeil unddero Begriffeinzu¬
schlagen / zu suchen und zu graben / wasdarinn an Me¬
ta ! gesuchet und ungesuchet / über undunterder Erden
gewonnen und ungewvnnen / sich finden und eräugnen
möchte / und daß wirdeswegen von niemand anders
beeinträchtiget / weniger ein anderer an dem Ort sich
unterstehen dürffte / dergleichen zu thun / sondern das
Graben und Suchen an belehnten Orte uns allein ge¬
soffen seyn möge .

L . Daßwirnichtnöhtighätten / weitereMuhtUM
wodurch man sonst offt aus Versehen gefähm werdm
kan / ferner zu thun / sondern daß diese eintzige Muhtung
ein vor allemahl ausgenommen / und vor genugsam er ,
achtet werden möge .

z . Daß weilen das Bergwerck zu erheben / viel Ko¬
sten und Mühe erfordert / dem Lands Herrnaber
zum Vortheil daß solche Bergwercke erhoben werden /
gereichet / daß uns gewisse und zulängliche Frey -Jah¬
re versiattet würden / wie dann bey allen Berg -Ord¬
nungen ohnedem schon gebräuchlich / sintemahl sonst
niemand um die lieben Bergwercke / als umungewis«
feund viel auf dem Glück bestehende Dinge / sich bet
mühen würde / und mäste zum wenigsten solcher Frey -
Jahr 8 - oder io . « erstattet werden / in Betrachtung /
daß an andern Orten / da schon gute und sichere Me -

atllen
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lallen und dero reicher Hall vor Augen stehet/ ein solches
nicht geweigert wird .

4 » Weiln sich eine Berg -Art da findet / von etwas
Ku pffer und Silber / und mit andern Hartz Ertzten ver «
gütet / und das Silber dadurch zu rechte / auch sonst nicht
ausgebracht werden kan / sondern notwendig hieher
geführet werden muß / daß uns die Abfuhr allemahl /
wann es zur Kuchen gebracht worden / verstauet werde.

5 . Daß der alldar ausgestürtzte und sicher liegende
Schiefer undErtz / to theilsKupffer / theils etwas Siks
der hält zugleich stracks frey und ohne Entgeld uns mit
in den LonrraÄ überlassen werde / damit man gleich ei «
nen Anfangvor sich hätte .

6 . Daß das nöhtige Bau ^Hvltz zur Schmeltz -HSt »
ten / dem Bergwerck / und was zu denen rreceptsculis
und Instrumenten am nechsien Ork gehöret / ohne Ent«
geld erfolget würde .

Dahingegen wollen wir an andern notwendigen
Gebäuen / welche zu unsermSebrauch und Nutzen die «
nen / ein Mercklichss zur Erhebung des BergwerckS
anwenden / auch nach Ausgang verFeey -Jahre an statt
des Zehenden / all mahl den zehen den Kibel Ertz / so viel
man nemlich dessen graben wird / so hoch zu bezahlen
uns verbinden / a ŝ er am Gehalt sepn wird / welches
eben soviel austragt / als in andern Bergwercken der
Aehende des gereinigten Metals . Wir wollen auch die
Gehöltzeund Kohlen / so viel wir dessen bedürffen / aus
Jhro Durchl . Höltzung nehmen / jedoch / daß sie am
nechsien und beqvemsien Omern gefelget / und das
FuderKohlen / wteauchdasKlasster Brenn - Holtzum
ernBilligesgelassen werde / re .
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XVIII . Klag - Ubcii , tvegm der MM
Nachthcil der Haus -geseffenm Kauffleu -
te / häuffig herum lauffenden Colxc» teurs , Hechel-

Trägers / Tabiet -KramerS / und SpÄLLL
eisrnini .

Durchläuchtigsttzr Lhurfürst / gnädigster
Herr !

/^ Wr . Churfürstl . Durchl . geben wir dero getreue
^ Unterchanen / und allhier in dero keüöentz
Sndt wohnhafftige Kauffleute klagende zu verneh¬
men / daß obwol die öffentliche Jahr - Märckte und
Messen die Freiheit mit sich führen / daß Bürger und
Fremde / frey und ungehindert dahin kommen / und
daselbst handle » mögen / so exrenäirendoch die häuf/
figimLandeeingefchlichene sogenannte , , - ,
solche Frechen so weit / daß sie auch zwischen den Meß -
Zeiten in Städten und auf dem Landeherum lauffen /
ihre Maaren bey Pfunden und Ellen aushöckern/
und dadurch Eüer Chursürsts . Durchl . eingesessenen
Umerthanen / welche des Landes Oner » und Be¬
schwerden tragen müssen / grossen Schaden zufügen /
zugeschweigen / daß solche Leute gemeiniglich den Zoll
öekauäiren / Umwege nehme / und die Zoll -Häuser
vorbey fahren / niemahls ihre Maaren recht angeben /
einige darunter das Land ff>iomren / und denErb -
und Reichs -Feinden / als Türcken und Frantzosen
verkundschafften / sich zum Mord / Brannt / Suff,
tung und dorruxtiô i derUnterthanen / gebrauchen
lassen / wenig oder nichts verzehren / oder der ^ cciiL
einbringen / und doch gleichwohl das schöne baare Sil¬
ber -Geld / welches sie gemeiniglich in grossen Sum ,
men aufrvrchseln / ausdem Lande / allerhand üppiche
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und unnütze , falsche und betriegliche Maaren hingegen
wieder einführen / dadurch verhindern / daßdie Einlan «
dische r^ anufaÄuren nichts geachtet / und in 'Abneh¬
men / die armen teutschen Handwerckleute aber in hoch «
sien kuin und Elend gerahten / und wann sie ja in Ew .
Churfürstl . Durchl . oder ander korentatenGebiet sich
Haussäßig niederlassen / gleich solcheFreyheiten sich
zu bedienen wissen / daß sie viel Jahr Zoll und anderer
Bürgerlichen Onerum frey seyn / da sie doch in der
Thar mehr Geld und Mittel haben / auch grössere
Handlung treiben / als Ew . Fürst ! . Durch !, eingeses,
sene Ummhanen selbst / welche mit Emqarnrungen /
Steuren / Zulagen / Zoll / ^ ccis undeonrribmion -
Geldern von Tage zu Tage / je längerje mehr / und fast
unerträglich beschweret werden ; So wird ihnen auch
die juüitz prompter , als denen Eingesessenen äämi -
niüriret / und was dergleichen Vortheile mehr seyn /
welche sie zum höchsten Nachthell unsererNahrung an
sich zu ziehen wissen . .

Zwar wissen wir uns wohl zu bescheiden / daß die
commercia allerdings keinen Zwang leiden / auch
der fteye Laufs derselben / welcher die ? euplirung ei ,
ries Staats zur Gefährtinn hat / in alle Wege müsse
befördert werdenitem , daß unter solchen fremden
Kramern viel sich befinden / welche sich redlich nehren /
und des Landes Besten mit zu suchen sich nicht entzie ,
hen . Wann aber deren der wenigste theil / undwir
dannenhero nicht zweiffeln / daß Euer Churlürstliche
Durch ! , welche je und allezeit die Wohlfahrt dero Un ,
terthanen LandS -vätterlich behertzigen / solches schon
längst in reiste Lon66ersrion we >den gezogen ha »
den : Als leben wir der unterthänigsten Hoffnung /
Ewr . Churfürstl . Durch !, werden so viel geneigter
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seyn / diesen Unwesen Wandel zu schaffen / und die
gnädigste Verfügung ergehen zu lassen / daß ausser
Meß -Zeiten kein solcher Landstreicher mehr in cero
Städten und Ländern öffentliche Handlung treiben
dürffe / der nicht würcklich in denenselbenals Bürger
sich niedergelassen / von seinem Bürger -Zenel und ver «
zollten Maaren Beweist bringen / und jährlich beles
gen könne / wie er dasSeinige zu der Bürger Lasten
und Kauffleute Innungen mit comribuire / würck ,
lich angesessen sey / und liegende Gründe hier zu Lande
habe / oder sich derenmit der Zeit anzulchaffen geden «
cke / seines clomportemenrs megen im Fall von Ver¬
dacht oder heimlichen Weggehens / Bürgen stellen /
und sicherlich verpflichten könne / die hier erworbene
Gelder niemahls ohne Lands - übliche Nachsteuer /
und darzu nicht in bsaren Geld « / sondern in hiesigen
Lands - Maaren / aus dem Lande zu ziehen . Hier¬
über nunEwr . Churfürstl - Durchl gnädigsten Erhös
runqgewämg bleibende / verharren wirintieffsterve ^
votionundkeljieZ :

Ew . Lhurfürstl . Durch ! .
Unterthankgste und gehorsamste Burger/

Kauffleute - und Kramer - Znnungeu al -
hierzu ^ - di .

XIX. Lands - Förftl . Konsens , üßerem
Anleihen / welches von einen Kauffmann

einen Fürstlichen Lehns -Mann gethan
worden .

MOn GOtttes Gnaden Wir dk . Herzog zu^ thun hiemitkund / was Massen der Veste unser
Lieber und Getreuer n . n . in Unterchänigkeitunszu

Ppp er -
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erkennen gegeben / wre er zurBefnedigung seiner in ihm
hart -dringenden Lreättoren gezwungen wäre / ein
Anlehn von 4000 . Rchlr . beybl . zu bl . aufzunehmen /
und nebst Altsbändigung meiner Obligation , sein
AdelichesGut bl . bl . unterpfändlich zu verschreiben .
Wann uns dann ermeldterbl. bl. um unfern Lands «
Fürst ! , clonles in angeregter Obligation und Ver «
schreibung unterchäniges Fleiffes angelanget und ge «
beten / als haben wir solch seinen gehorsamsten Suchen
gnädigst äeleriret / und unfern Konsens in mehr am
gegebene Verpfändung gegeben / thun das auch aus
Lands , Fürstl . Macht und Hoheit , hiermit und in
Krafft dieses / dergestaltundasso / daß ermeldter bl . bis
zu gäntzlicher Abtragung des Kapitals , samt den ver «
sprochenen Zinsen / sich ohne jemands Verhinderung /
an sein Unterpfand halten und gebrauchen möge / doch
uns und unfern Erben an unfern Fürstl . Lands - Ho «
heit und andern Gerechtigkeiten / wie auch sonst män «
niglichan seinen Rechten unschädlich und unnachthei«
lig . ZuUrkund haben wir uns eigenhändig unter «
schrieben / und unser Fürstl . Secrec wissentlich vordrvß
cken lassen . Sv geschehen / rc .

XX . Fürst ! - Oonceslion eines freyen
Iahr -Marckts .

^V) On Gottes Gnaden wir bl . bl . Herßog zu bl .
bl . urkunden und bekennen hiemit öffentlich /

demnach uns Bürgermeister und Raht der Stadt
bl . bl . unsere Liebe und Getreue / ummhänigst zu ver ,
stehen gegeben / welcher gestalt daselbst unsere Bür «
gerschafft und Umerchanen sich an Handels - und
Handwercks -Leuten nicht allein täglich vermehrte /

son «
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sondern auch mit Wolle und Leinwandten zwischen
Einheimischen und Fremden täglich grosser Handel
getrieben würde / auch unterschiedliche Landstrassm
daselbst durchgingen / und grosse ^ pparentz wäre /
daßsolcherOrt noch mehr ins Aufnehmen könnte ge¬
brachtwerden / wann wir solchen mit ein oder zwey
Jahr -Märckte gnädigst privilexiren und versehen
woNen / daß wir hierinn ihren untmhänigsten z , mlich ,
sten Bitten / Raum und Statt geben / und gnädigst
conLeäiret / verwilliget und verordnet haben / wie wir
dann aus LandeS .Fürstlicher Macht und Hoheit hier¬
mit verwilligen und verordnen / daß jährlich zwey öf¬
fentliche Jahr -Märckte in obbemeldter Stadt (jedes,
mahl z . Tage lang ) sollen angestelletundgehaltenwer ,
den / nemlich den ersten 14 - Tage nach Lichtmessen , den
andern den Montag nach klicbmelis . Damit nun
solches der Gebühr nach oblervim / gute Ordnung
eingeführet / gemeiner Nutzen / auch unser Fürst «, in -
rerelle in achtgenommen / und also der Zweck und Ziel
unserer obangedeuteten imemion heilsamlich erlanget

> werden möge / als haben wir diese unsere gnädigste
i Concesüon und Verordnung mit unfern Fürst !- 8e -

Lrec bedrucken lassen / auch selbige eigenhändig unter,
schrieben . GeschehenN. n . scc .

XXI . Qbttung in Vollmacht bor einen
andern / über bezahlte Gelder an eine

! Fürst ! . Rmt . Aammer ausgestellet.
! D ^ CH ^ . !>l. urkundeuvd bekenne hiermit in Krasse

sO« habenden Vollmacht von Herrn lirio aus
Franckfurt am Mayn / demnach im Nahmen und

> auf Befehl Jhro Hoch - Zürstl . Dur6) läuchtigkeiten
Ppp -- r »
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zE . N . deroHochtürstl . Regierung vbgedachtenHn .'
lirio , vermöge des allhier zu Cölln am Rhein ^ uno
, 70z . den 5 . OLiobr . aufgerichtöten Vergleichs / an
Wechsel und andern an JhroHochfürstl . Durch !,
vorgeschoffenen Geldern / wofür anfangs 650O . Rthl .
xrLkenäirer / Hernachmahls aber per averüonem
4520 . Rrhlr . als eine veraccorZirce Forderung an
couranten Gelds in z . Arminen zu bezahlen verspro¬
chen / auch davon bereits den 5 . Zanuarii 1704 . und den
5 . ^ xril dieses Jahrs die bepden ersten lerrmnen
richtig abgeführet worden / daß mir heute äato auch
der Nach -RH und letztelermin als 1500 . Rthlr .
gleichfals richtig in couranter Müntze abgetragen
sey / wesfals ich hiemik in obgedachrer Vollmacht sol¬
ches yvirirlich bekenne , und der Lxcextion Nicht ge¬
zahlten oder zu memeskrincixalen Nutzen verwand¬
ten Geldern kräfftigst renuncire ; und weil also die
gantze Forderung hiermit abgethan und erloschen / s-
willtch nun in habender Vollmacht nicht allein alle
auf die vbgedachte 6500 . Rthlr - sprechende Brief¬
schafften und Qvitungen / weil ich selbige nicht ori -
Awaliter in Händen habe / hiemit morri6ciren / tvdt /
null und nichtigerkennen / sondern verodUZire mich
auchKrafft dieses aufs verbindlichste / höchligedach -
ter Seiner Hvch - Fürstl . Durch !, wegen der versc -
coräirten und nunmehr » bezahlten 4500 . Rthlr . vor
aßen Ansprach imund aufferhalb Gerichts ein sicher
Gewähr zu seyn / und sie deswegen Schadloß zu hal¬
ten / bey Verpfändung meiner Haab und Güter / so viel
darzu vonnöhten . Urkundlich habe ich diese Abhand¬
lung und Qvitung eigenhändig unterschrieben / und
mit meinem Pittschafft bekräfftiget / Cölln den 6 . ^ u§ .
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